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 Wissenswertes ____________________________  
 

Bundesministerien müssen E-Rechnung verarbeiten können 

Die dem Vergaberecht unterliegenden öffentlichen Auftraggeber auf Ebene der Bundesministerien und der obers-

ten Verfassungsorgane (z. B. Bundestag und Bundesrat) sind seit dem 27.11.2018 verpflichtet, elektronische 

Rechnungen empfangen und verarbeiten zu können. Hierzu hatte das Bundeskabinett im September 2017 mit der 

E-Rechnungs-Verordnung die Voraussetzungen geschaffen. Ab dem 27. November 2019 wird diese Verpflichtung 

auf die subzentralen öffentlichen Auftraggeber, die Sektorenauftraggeber und die Konzessionsgeber erweitert. Für 

alle Unternehmen, die Lieferungen oder Leistungen auf der Grundlage von öffentlichen Aufträgen gegenüber dem 

Bund erbringen, wird die elektronische Rechnung ab dem 27.11.2020 zur Pflicht. Damit werden dann nicht im 

passenden elektronischen Format übermittelte Rechnungen (z. B. per Post, Pdf-Anhang einer E-Mail) von Rech-

nungsempfängern des Bundes nicht mehr akzeptiert. Ausnahmen von der Pflicht zur elektronischen Rechnungs-

stellung bestehen, wenn es sich bei dem Auftrag um einen Direktauftrag handelt (Auftragswert bis zu 1.000 € ohne 

Umsatzsteuer) 

 

Die Übermittlung der E-Rechnungen erfolgt unter Nutzung einer zentralen E-Rechnungseingangsplattform des 

Bundes (ZRE) und muss grundsätzlich in dem Format XRechnung ausgestellt werden. Ausnahmsweise können 

auch andere europarechtlich zulässige E-Rechnungen übersendet werden, wenn diese über eine Leitweg-

Identifikationsnummer verfügen, die eine bundesinterne Zuordnung zulässt. Andere Rechnungen werden abge-

lehnt. 

 

Die Zentrale Rechnungseingangsplattform des Bundes ist seit dem 20.11.2018 online, seit diesem Tag können die 

obersten Bundesbehörden und Verfassungsorgane E-Rechnungen empfangen. Die weitere Einführung startete 

mit einer Pilotierungsphase, in der Lieferanten und Dienstleister sowie die Behörden die Leistungen der ZRE er-

proben und an deren Weiterentwicklung mitarbeiten können. Die Nutzung der ZRE ist für die unmittelbare Bun-

desverwaltung verpflichtend. Öffentliche Einrichtungen auf länder- und kommunaler Ebene müssen zwar die E-

Rechnung umsetzen, können aber auch Empfangsportale für E-Rechnungen anstelle der ZRE nutzen. Zur zentra-

len Rechnungseingangsplattform des Bundes gelangen Sie hier. 

 

Mindestlohn steigt ab 01.01.2019 schrittweise 

Mit dem Beschluss des Bundeskabinetts zur "Zweiten Verordnung zur Anpassung der Höhe des Mindestlohns" 

vom 31. Oktober 2018 erhöht sich der gesetzlichen Mindestlohns ab dem 01.01.2019 auf 9,19 Euro und ab dem 

01.01.2020 auf 9,35 Euro brutto pro Stunde. Damit wird der zum 01.01.2015 eingeführte Mindestlohn zum zweiten 

Mal angehoben. Die Erhöhung basiert auf einem Vorschlag der Mindestlohn-Kommission von Ende Juni. Bei Ver-

stößen gegen die Zahlung des Mindestlohns müssen Arbeitgeber mit Geldbuße von bis zu 500.000 Euro rechnen. 

Darüber hinaus können Unternehmen bei Verstößen auch von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen 

werden. Weitere Informationen zum Mindestlohn finden Sie hier. 

 

Leitfäden zur Beschaffung von LED-Beleuchtung erschienen 

Es sind zwei neue Leitfäden zur Planung und Beschaffung von LED-Straßenbeleuchtung und LED-

Innenbeleuchtung erschienen, die im Rahmen des EU-Projektes "Premium Light Pro" erstellt wurden. In den Leit-

fäden finden sich Informationen zu den technischen und vergaberechtlichen Anforderungen wie, Lebenszykluskos-

ten, Energieeffizienz, Lebensdauer, Recycling- und Reparaturfähigkeit sowie nachhaltige Beschaffung. Den Leit-

faden LED-Innenbeleuchtung finden Sie hier. Den Leitfaden LED-Straßenbeleuchtung finden Sie hier. Termine für 

Webinare und Weiterbildungsangebote zur Planung, Finanzierung und Beschaffung von LED-Außen- und Innen-

beleuchtungsanlagen sind auf der Projektseite unter www.premiumlightpro.de verfügbar. 

  

https://www.beta.bund.de/SharedDocs/DE/Meldungen/Unternehmen/2018-11-20-ZRE-Rechnungseingangsplattform-Bund.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/mindestlohn-steigt-1138404
http://www.nachhaltige-beschaffung.info/DE/DokumentAnzeigen/dokument-anzeigen_node.html?idDocument=1746
http://www.nachhaltige-beschaffung.info/DE/DokumentAnzeigen/dokument-anzeigen_node.html?idDocument=1745
http://www.premiumlightpro.de/
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 Recht ____________________________________  
 

Vorgabe einer zu erreichenden Mindestpunktzahl in der Wertungsmatrix 

Öffentliche Auftraggeber können in offenen Vergabeverfahren Wertungsmatrizen verwenden, mithilfe derer An-

gebote ausgeschlossen werden, die eine vorab festgelegte qualitative Mindestpunktzahl nicht erreichen. Die Re-

gelungen der Richtlinie 2014/24/EU stehen diesen nationalen Rechtsvorschriften nicht entgegen. 

 

Sachverhalt: 

Ausgeschrieben waren in einem EU-weiten offenen Verfahren u. a. Möbel, Musikinstrumente und Audiotechnik. 

Bekannt gemacht wurden zwei Zuschlagskriterien mit jeweils 50 Punkten, nämlich einmal die "Darstellung und 

Beschreibung des Projekts" und zum Zweiten die „höchste Preisminderung gegenüber dem Auftragswert“. Der 

Auftraggeber gab eine Mindestpunktzahl für das technische Angebot von 35 Punkten vor. Angebote, die diese 

Mindestpunktzahl nicht erreichten, kamen in der Wertung nicht weiter. Bieter (B) wehrte sich dagegen vor der 

zuständigen Vergabekammer. Eine Vorgabe der Mindestpunktzahl sei unzulässig, da dies den Zugang zur 

nächsten Wertungsstufe beschränke und damit die gemeinsame Gewichtung der technischen und wirtschaftli-

chen Kriterien de facto außer Kraft gesetzt sei. 

 

Beschluss VK: Die Entscheidung der Vergabekammer geht dahin, dass solche zu einem Ausschluss führenden 

Phasen in einem offenen Vergabeverfahren nicht ausdrücklich vorgesehen seien. Sie legt daher die Frage dem 

EuGH zur Vorabentscheidung vor: Steht die Richtlinie 2014/24/EU einer Rechtsvorschrift oder Auslegungs- und 

Anwendungspraxis entgegen, in einem offenen Verfahren Zuschlagskriterien für aufeinanderfolgende Phasen 

festzulegen, bei denen Angebote ausgeschlossen werden, die eine vorab festgelegte Mindestpunktzahl nicht 

erreichen? 

 

Urteil EuGH: 

Der EuGH verneint die Frage. Die Richtlinie 2014/24/EU gestatte öffentlichen Auftraggebern, im offenen Verfah-

ren Mindestanforderungen hinsichtlich der technischen Bewertung festzulegen. Art. 27 enthalte mit Ausnahme 

der Regelung der Mindestfrist für den Eingang der Angebote keine Vorschriften über den Ablauf des Vergabever-

fahrens. In den Erwägungsgründen 90 und 92 fänden sich Hinweise darauf, dass es öffentlichen Auftraggebern 

freistehe, angemessene Qualitätsstandards in Form technischer Spezifikationen oder von Bedingungen für die 

Auftragsausführung festzulegen. Öffentliche Auftraggeber sollen Zuschlagskriterien wählen, mit denen sie qualita-

tiv hochwertige Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen erhalten können, die ihren Bedürfnissen optimal 

entsprechen. Das Erfordernis des Art. 66 Richtlinie 2014/24/EU, bis zur Schlussphase des Verfahrens echten 

Wettbewerb zu gewährleisten, betreffe das offene Verfahren nicht. 

 

Praxistipp: 

Öffentliche Auftraggeber haben vielleicht grundsätzlich ein Bedürfnis, eine Mindestpunktzahl für die technischen 

Angebote als Ausschlusskriterium festzulegen, um die gewünschte Qualität gegen Billigkampfpreise abzusichern. 

Aber Vorsicht: Die Einbringung einer solchen Mindestpunktzahl bedarf stets einer guten Marktkenntnis und Fin-

gerspitzengefühl. Schnell sind die zu erreichenden Mindestpunkte zu hoch angesetzt und der öffentliche Auftrag-

geber hat am Ende keine wertbaren Angebote. 

EuGH, Urteil vom 20.09.2018 (Az.: Rs. C-546/16) 

 

Fällt das Interesse am Auftrag weg, wird ein Nachprüfungsantrag unzulässig 

Gibt ein Bieter sein Interesse am Auftrag auf, indem er der Bindefristverlängerung nicht zustimmt, so entfällt seine 

Antragsbefugnis. 

 

Sachverhalt: 



Auftragswesen       
          Aktuell                                                                              

Januar 2019 

Gemeinsamer Newsletter der Auftragsberatungsstellen in Deutschland – Unser Service ist Ihr Gewinn! 
3 

Der öffentliche Auftraggeber hatte in den Vergabeunterlagen als Gerichtsstand P vorgegeben. Bieter B hatte in 

seinem Angebot einerseits erklärt, er erkenne die Vertragsbedingungen an. Andererseits war auf dem Briefbogen 

des Anschreibens zum Angebot aufgedruckt: "Gerichtsstand ist H". Sein Angebot wurde wegen unzulässiger 

Änderung an den Vergabeunterlagen ausgeschlossen. Dagegen wehrt sich B vor der zuständigen Vergabekam-

mer. Sein Antrag wird zurückgewiesen und B legt gegen diese Entscheidung vor dem zuständigen OLG sofortige 

Beschwerde ein. Wenige Tage vor der mündlichen Verhandlung geht ein Schreiben des Anwalts des B ein, in 

dem es wie folgt heißt: "Wir konnten der jüngsten Bitte des Auftraggebers um Verlängerung der Bindefrist nicht 

entsprechen, weil wir unsere Kapazitäten inzwischen anderweitig verplant haben. Stattdessen beabsichtigen wir, 

vom Auftraggeber Schadensersatz zu verlangen. Da sich das Nachprüfungsverfahren damit erledigt hat, werden 

wir in der mündlichen Verhandlung nur noch beantragen, die Rechtswidrigkeit des Angebotsausschlusses festzu-

stellen." Der öffentliche Auftraggeber widersprach der Erledigungserklärung und beantragte die Zurückweisung 

der sofortigen Beschwerde. 

 

Beschluss: 

Mit Erfolg! Die sofortige Beschwerde ist unbegründet, weil der Nachprüfungsantrag im Beschwerdeverfahren 

unzulässig wurde. B hat das Interesse am Auftrag aufgegeben, als er die Bitte auf Bindefristverlängerung ablehn-

te. Dies ist jedoch Grundvoraussetzung für eine Antragsbefugnis. Eine Antragsbefugnis muss zudem als Sach-

entscheidungsvoraussetzung bis zum Schluss der letzten mündlichen Verhandlung in einem Nachprüfungsver-

fahren vorhanden sein. 

 

Praxistipp: 

Durch die Entscheidung des öffentlichen Auftraggebers, der Erledigungserklärung zu widersprechen, musste 

geprüft werden, ob tatsächlich eine Erledigung eingetreten ist. Hätte er sich angeschlossen, wäre nur über die 

Kosten zu entscheiden gewesen. Lehnt ein Bieter die Bitte eines Auftraggebers um Verlängerung der Bindefrist 

ab, wird der Nachprüfungsantrag unzulässig, weil die ausdrückliche Ablehnung als Wegfall des Interesses am 

Auftrag angesehen wird.  

 

OLG Koblenz, Beschluss vom 23.05.2018, (Az.: Verg 2/18) 

 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Eva Waitzendorfer-Braun, ABSt Hessen e.V., info@absthessen.de, Tel.: 0611 974588-0 

 

 International ______________________________  
 

Aus der EU 

 

Mitteilung der EU-Kommission zum Binnenmarkt 

In ihrer Mitteilung vom 22.11.2018 informiert die Kommission über den aktuellen Stand des Binnenmarkts. Sie 

bekräftigt darin ihre Forderung gegenüber den Mitgliedstaaten, im politischen Engagement für den Binnenmarkt 

nicht nachzulassen. Sie verweist in diesem Zusammenhang auf die in den letzten 25 Jahren stark gestiegene 

Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts EU-Binnenmarkt, zu dem insbesondere der freie 

Personen-, Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr beigetragen haben. Um auch zukünftig dessen Potenzial 

voll auszuschöpfen und das nachhaltige Wachstum der Wirtschaft zu sichern, müsse der Binnenmarkt weiterent-

wickelt werden. Das erfordere eine weitergehende Integration als bisher. Die Kommission weist auf drei Hauptbe-

reiche hin, in denen weitere Anstrengungen erforderlich seien:  

Die vorliegenden Gesetzesinitiativen der Kommission müssten noch vor den Europawahlen im nächsten Jahr an-

genommen werden. Von den 67 Vorschlägen der Kommission, die von unmittelbarer Relevanz für den Binnen-

markt sind, seien 44 noch nicht abgeschlossen. Wichtige Vorschläge dabei seien die Integration der Digitalisierung 

und der neuen Technologien im Kern des Binnenmarkts und die Gewährleistung einer sichereren und nachhaltige-

ren Energieversorgung und zum Aufbau der Kapitalmarktunion. Die Anstrengungen zur Umsetzung, Anwendung 

mailto:info@absthessen.de
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und Durchsetzung der EU-Vorschriften seien zu erhöhen, wobei darauf zu achten sei, dass auf Ebene der Mit-

gliedstaaten durch Überregulierung keine neuen Hindernisse geschaffen werden. Die Kommission selbst werde 

dafür sorgen, dass die EU-Vorschriften in allen Bereichen eingehalten werden. Der Binnenmarkt müsse weiter 

angepasst werden. Die Kommission sieht hier ein erhebliches wirtschaftliches Integrationspotential im Bereich der 

Dienstleistungen. Ein Großteil der aus Dienstleistungen in den Bereichen Recht, Rechnungslegung, Ingenieurwe-

sen und Architektur resultierenden Leistungen würden als Vorleistungen für andere Wirtschaftssektoren Verwen-

dung finden. Deshalb sei es notwendig, den Markt für die Erbringung grenzüberschreitender Dienstleistungen 

weiter zu entwickeln. Die Mitteilung sowie die dazugehörigen Anhänge finden Sie hier. 

 

Öffnung des vietnamesischen Marktes für EU-Dienstleister  

Die EU-Kommission hat am 17.10.2018 das zwischen der EU und Vietnam ausgehandelte Handels- und Investiti-

onsabkommen angenommen. Damit ist der Weg für die Unterzeichnung und die folgende Ratifizierung frei. Das 

Abkommen ist beispielhaft für die EU-Handelspolitik. Es fördert im Verhältnis der Vertragsparteien zueinander eine 

regel- und wertebasierte Handelspolitik mit dem Bekenntnis zu nachhaltiger Entwicklung und zur Achtung der 

Menschenrechte. Neben der weitgehenden Abschaffung von Zöllen enthält das Abkommen weitere Regelungen 

zum Abbau von Handelshemmnissen in den unterschiedlichsten Bereichen, so auch im öffentlichen Auftragswe-

sen. So soll der gegenseitige Marktzugang zu den Märkten für öffentliche Beschaffungen stärker geöffnet werden. 

Europäische Unternehmen erhalten einen besseren Zugang zu den bisher eher verschlossen Beschaffungsmärk-

ten Vietnams u. a. im Unternehmensdienstleistungssektor wie Umweltdienstleistungen, Post- und Kurierdienste, 

sowie Dienstleistungen in den Bereichen Banken, Versicherungen und Seeverkehr. Auch um öffentliche Aufträge 

vietnamesischer Ministerien und Staatsunternehmen können sich EU-Unternehmen zukünftig bewerben. Das Ab-

kommen steht im Einklang mit den Regeln des Government Procurement Agreement der WTO (GPA), sodass 

damit ein Maß an Transparenz und Fairness der Vergaberegeln erreicht wird, das mit anderen Handelsabkommen 

der EU mit Industrienationen vergleichbar ist. Dies ist insbesondere von Bedeutung, da Vietnam bisher noch nicht 

Mitglied des GPA ist und lediglich über einen Beobachterstatus im Rahmen des GPA verfügt. Weitere Informatio-

nen zu Abkommen finden Sie unter: www.tinyurl.com/ya25m34d  

 
 

 Aus den Bundesländern ____________________  
 

Brandenburg: Änderung der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur LHO – Übernahme UVgO zum 1. 

Januar 2019 nun auch für Landesbehörden 

Mit der Änderung der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung (LHO) durch den Erlass 

des Ministeriums für Finanzen vom 12. November 2018 setzt das Land Brandenburg zum 01. Januar 2019 die 

Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) nun auch für Landesbehörden in Kraft. Für kommunale Auftraggeber 

hatte das Land Brandenburg bereits mit der Änderung der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung 

(KomHKV) die UVgO zum 01. Mai 2018 eingeführt. Die UVgO ersetzt die bislang geltende Vergabe- und Ver-

tragsordnung für Leistungen – Teil A (VOL/A) 1. Abschnitt. Strukturell orientiert sich die UVgO an der für öffentli-

che Auftraggeber oberhalb der EU-Schwellenwerte geltenden Vergabeverordnung (VgV) mit dem Ziel, die flexib-

len Regelungsansätze im neuen Oberschwellenvergaberecht auch bei der Vergabe öffentlicher Aufträge im Lie-

ferleistungs- und Dienstleistungsbereich auf nationaler Ebene zur Anwendung kommen zu lassen. Zentrale Neue-

rung in der UVgO ist die Wahlfreiheit des Auftraggebers zwischen Öffentlicher Ausschreibung und Beschränkter 

Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb. Für die übrigen Verfahrensarten der Beschränkten Ausschreibung 

ohne Teilnahmewettbewerb und Verhandlungsvergabe mit und ohne Teilnahmewettbewerb gibt es besondere 

Ausnahmetatbestände. Den Erlass zu Änderung der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushalts-

ordnung vom 12. November 2018 können Sie hier nachlesen.“ 

 

Ihre Ansprechpartnerin:  

Marlen Franke, marlen.franke@abst-brandenburg.de, Tel.: 030/3744607-13 

 

https://ec.europa.eu/commission/news/eu-investment-plan-single-market-and-european-harmonised-standards-2018-nov-22_de
http://www.tinyurl.com/ya25m34d
https://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/76/Amtsblatt%2048_18.pdf
mailto:marlen.franke@abst-brandenburg.de
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Mecklenburg-Vorpommern: Neuer Geschäftsführer der Auftragsberatungsstelle 

Die Auftragsberatungsstelle Mecklenburg-Vorpommern e.V. wird seit dem 1. De-

zember 2018 durch den neuen Geschäftsführer Herrn Lars Wiedemann geleitet. 

Herr Wiedemann, 1976 in Rostock geboren und aufgewachsen in Tessin, hat seine 

schulische Ausbildung an der POS „Anne Frank“ Tessin und am Gymnasium in 

Sassnitz absolviert. Zunächst arbeitete er als Rechtsanwaltsfachangestellter in 

Rostock und seit 2001 in der Landeshauptstadt Schwerin. Zuletzt war er mit der 

Bearbeitung von Insolvenzverfahren befasst. Herr Wiedemann absolvierte erfolg-

reich neben seiner beruflichen Tätigkeit ein Wirtschaftsrechtsstudium an der Hoch-

schule Wismar (WINGS-Fernstudium). Herr Wiedemann bringt so auch das not-

wendige "Handwerkszeug" mit, die ABST-MV in allen wesentlichen Fragen des 

Vergabewesens erfolgreich zu vertreten. 

 

Hamburg: e-Vergabe im Baubereich 

Im Schulbaubereich werden seit einigen Wochen in mehreren Gewerken auch im Unterschwellenbereich aus-

schließlich elektronische Angebote zugelassen – dieser Verzicht auf die Möglichkeit, Angebote in Papierform ab-

zugeben, hat nach Auskunft des Auftraggebers nicht zu der Situation geführt, dass Ausschreibungen aufgrund zu 

geringer Rückläufe aufgehoben werden mussten. Grund hierfür werden die zahlreichen Informations- und Schu-

lungsangebote sein, die in Kooperation mit der Handwerkskammer durchgeführt worden sind und auch 2019 an-

geboten werden. 

 

Ihr Ansprechpartner: 

Andreas Rönnau, ARoennau@hwk-hamburg.de , Tel.: 040 35905-326 

 

 

 Veranstaltungen ___________________________  
 

7. Februar 2019: Einführungsseminar zur elektronischen Vergabe mit der eHAD 

Dieses Seminar wendet sich an öffentliche Auftraggeber in Hessen und Planungsbüros, die im Auftrag öffentli-

cher Auftraggeber in Hessen Vergabeverfahren durchführen und bisher die HAD-Erfassungssoftware genutzt 

haben. In dieser Veranstaltung haben Sie die Möglichkeit, die elektronische Vergabe der eHAD und die einge-

setzte Software, den AI VERGABEMANAGER, kennenzulernen und die grundlegende Anwendung zu erlernen. 

 
Anhand von Beispielen in der eHAD-Testumgebung werden Ihnen ein bis zwei vollständige elektroni-sche Verga-

beprozesse (VgV /VOB) von der Erfassung bis hin zur Zuschlagserteilung und Archivierung vorgeführt und erläu-

tert. Darüber hinaus zeigen wir Ihnen die Besonderheiten in der Durchführung von Beschränkten Ausschreibun-

gen/Freihändigen Vergaben mit dem AI VERGABEMANAGER. 

 

Unter http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html können Sie sich direkt online anmelden. 

 

Termin:   7. Februar 2019, 10:00 – ca. 15.30 Uhr 

Ort:    Auftragsberatungsstelle Hessen e.V., Wiesbaden 

Referentin:   Doris Stiehl, Informatikerin B. Sc., Auftragsberatungsstelle Hessen e.V. 

Teilnahmeentgelt:  100 € 

 

 

mailto:ARoennau@hwk-hamburg.de
file:///C:/Users/eva.braun/AppData/Local/Temp/$$dv$$/www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html
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12. Februar und 12. März 2019: Vertiefungsseminar Vergaberecht: Praxisrelevante Themen der aktuellen 

Rechtsprechung  

Ergänzend zu unserem Grundlagenseminar bieten wir anhand neuer Entscheidungen der Vergabekammern und 

Gerichte ausgewählte Themen für Unternehmen und Vergabestellen an, deren Kenntnis für eine rechtsfehlerfreie 

Durchführung eines Vergabeverfahrens unerlässlich ist. Es wird auf zulässige und zu empfehlende Kommunikati-

onsmöglichkeiten zwischen Bieter und Auftraggeber eingegangen. Bieter lernen Strategien kennen, die einen 

Angebotsausschluss vermeiden. Auftraggeber erfahren, welche Kardinalfehler im Verfahren unbedingt zu ver-

meiden sind. Zugleich werden Prozessschritte erörtert, die eine Korrektur des Verfahrens und zügige Fortsetzung 

ohne Aufhebung ermöglichen. Ein Schwerpunkt befasst sich mit neuen Spielräumen, die das Vergaberecht inzwi-

schen bietet, um Leistungen rechtskonform „ohne Vergabeverfahren“ zu beauftragen. Ausnahmen, die im erheb-

lichen Umfang zusätzliche Leistungen an den Auftragnehmer ermöglichen, werden ausführlich erläutert. Im Se-

minar wird sowohl auf Unterschiede zwischen den Regelungen zu Bau-, Dienst- und Lieferleistungen eingegan-

gen als auch zwischen EU-Verfahrensrecht und nationalem sowie hessischem Recht. Auch Besonderheiten des 

hessischen Vergaberechts werden erörtert.  

Bringen Sie Ihre Praxiserfahrungen und -probleme in die Diskussion ein. Das Seminar strebt einen Austausch zu 

allen angesprochenen Fragen zwischen Unternehmen, Auftraggebern und Referenten an. 

 

Unter http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html können Sie sich direkt online anmelden. 

 

Termin 1: 12. Februar 2019, 10:30 - 16:30 Uhr 

Ort 1:  IHK Wiesbaden 

Termin 2: 12. März 2019, 10:30 - 16:30 Uhr 

Ort 2:  IHK Limburg 

 

Referenten:  Syndikusanwältin Brigitta Trutzel, Geschäftsführerin ABSt Hessen, Wiesbaden 

   Dr. Peter Braun, Partner Dentons, Frankfurt 

Teilnahmeentgelt: 175,00 € für Mitgliedsunternehmen/Büros/Vergabestellen 

 

 

19. Februar 2019: „Wettbewerb, Gleichbehandlung, Transparenz - Einstieg in das Vergaberecht“. Anfän-

gerkurs für Auftraggeber und Bieter ohne Vorkenntnisse  

Das Seminar richtet sich an diejenigen, die bislang noch keine Erfahrung im Vergaberecht gesammelt haben. Ziel 

ist, Ihnen die Struktur und die Grundsätze des Vergaberechts näherzubringen. Sie lernen die wichtigsten Rege-

lungen kennen und erhalten praktische Hinweise, wie Sie als Auftraggeber ein Vergabeverfahren vorbereiten und 

durchführen. Als Bieter lernen Sie, was bei einer Teilnahme an einer Ausschreibung beachtet werden muss und 

wie Sie häufig gemachte Kardinalfehler vermeiden können. Anhand aktueller Beispiele aus Rechtsprechung wer-

den die vergaberechtlichen Grundlagen praxisnah erläutert. Das Seminar lässt viel Raum für Ihre Fragen und 

eine gemeinsame Diskussion.  

Das Beschaffungswesen ist ein Milliardenmarkt, über dessen besondere Regelungen ein akquirierendes Unter-

nehmen Kenntnisse besitzen muss, wenn es erfolgreich Aufträge erlangen will. Das Vergaberecht umfasst eine 

Vielzahl von Regelungen, die öffentlichen Auftraggebern beim Beschaffen von Baumaßnahmen, dem Kauf von 

Gütern oder bei der Inanspruchnahme einer Dienstleistung einhalten müssen.  

Erörtert werden die Regelungen bei EU-weiten Verfahren sowie bei kleineren Auftragswerten im sog. Un-

terschwellenbereich, soweit sie sich auf Bauleistungen, Liefer- und Dienstleistungen beziehen. Intensiv mit einbe-

zogen werden Besonderheiten des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz, wie zum Beispiel das Interessen-

bekundungsverfahren. 

 

Unter http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html können Sie sich direkt online anmelden. 

 

  

http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html
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Termin: 19. Februar 2019, 10:30 - 15:30 Uhr 

Ort:  IHK Kassel 

Referentin:  Syndikusrechtsanwältin Eva Waitzendorfer-Braun, Auftragsberatungsstelle Hessen e.V. 

Teilnahmeentgelt: 175,00 € für Mitgliedsunternehmen/Büros/Vergabestellen 

 

 

27. Februar 2019: Bieter-Workshop: eVergabe Elektronische Angebotsabgabe auf der eHAD-Plattform 

Dieses Seminar wendet sich an alle Unternehmen, die in Hessen öffentliche Aufträge recherchieren und in einem 

eVergabe-Verfahren auf der eHAD-Plattform einen Teilnahmeantrag oder Angebot digital abgeben möchten. Den 

Teilnehmern werden zunächst grundlegende Informationen zur eVergabe, zur digitalen Signatur sowie zum Auf-

bau der eHAD-Plattform vermittelt. Daran schließt sich eine kurze Erläuterung und Demonstration der Recherche 

nach Ausschreibungen auf der HAD-Webseite sowie eine ausführliche Vorführung der digitalen Bearbeitung und 

Abgabe eines Teilnahmeantrags bzw. Angebots über die eHAD-Plattform.  

 

Unter http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html können Sie sich direkt online anmelden. 

 

Termin:  27. Februar 2019, 09:00 – ca. 13:00 Uhr 

Ort:    Auftragsberatungsstelle Hessen e.V., Wiesbaden 

Referentin:   Doris Stiehl, Informatikerin B.Sc., Auftragsberatungsstelle Hessen e.V. 

Teilnahmeentgelt:  100 € 

 

7. März 2019: Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)  

Seit dem April 2016 läuft die Vergaberechtsreform mit ihren umfassenden Änderungen bei EU-weiten Verfahren 

auch im Unterschwellenbereich. Nach einem knappen Jahr werden auch die Regelungen zu Liefer- und Dienst-

leistungen im Unterschwellenbereich angepasst: Die bisherige VOL/A im ersten Ab-schnitt wird durch eine neue 

Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) für Liefer- und Dienstleistungen ersetzt. Welche Inhalte hat diese und 

was hat das für Auswirkungen in der Praxis?  

Das Seminar wendet sich an alle Vergabestellen, Unternehmen und freischaffende Planungsbüros, die sich über 

diese Neuerung informieren möchten. Dargestellt werden die einzelnen Regelungen der UVgO in Bezug auf 

wichtige Weichenstellungen. Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf Aspekten, die sich für die Praxis grund-

legend ändern werden. Auf Fragen und Beiträge der Teilnehmer wird ausführlich eingegangen. Es besteht genü-

gend Zeit für die Diskussion zwischen Referent und Teilnehmerinnen/n, um einen lebendigen Dialog zu fördern.  

Der Referent, Hans-Peter Müller, ist Dipl.-Verwaltungswirt und seit 1988 im Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie (BMWi) tätig. Seit 2001 ist er im Vergaberechtsreferat und war unter anderem für die neue Vergabever-

ordnung (VgV) zuständig. Er ist unmittelbar auch an der Neufassung der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) 

beteiligt. Darüber hinaus tritt Herr Müller bundesweit als Referent auf und ist Autor verschiedener Fachpublikatio-

nen. 

 

Unter http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html können Sie sich direkt online anmelden. 

 
Termin: 7. März 2019, 10:00 - 15:00 Uhr 

Ort:  IHK Wiesbaden 

Referent:  Dipl.-Verwaltungswirt Hans-Peter Müller, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie  

   Hessen e.V. 

Teilnahmeentgelt: 175,00 € für Mitgliedsunternehmen/Büros/Vergabestellen 

 

  

http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html
http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html


Auftragswesen       
          Aktuell                                                                              

Januar 2019 

Gemeinsamer Newsletter der Auftragsberatungsstellen in Deutschland – Unser Service ist Ihr Gewinn! 
8 

Veranstaltungen in anderen Bundesländern: Hamburger Vergabetag 2019 
Der Vergabetag bietet wieder ein breites Programm von Referaten und Workshops über vergaberechtliche The-
men. Er startet mit den zweistündigen Pre-Workshops „Vergaberecht für Anfänger“ und „Vergaberecht für Exper-
ten“. Zahlreiche Experten referieren. Am Freitag werden 12 praxisnahe Workshops angeboten. 
Ausführliche Informationen sowie ein Anmeldeformular finden Sie unter www.hamburger-vergabetag.de . Wenn 
Sie bei der Anmeldung unter „Anmerkungen“ den Rabatt-Code "HVT_BS_2019" eingeben, erhalten Sie als 
Mitgliedbetrieb der Handwerkskammer einen Sonderpreis von 100 € anstatt von 175 € pro Tag.  

 
Seminarort: Handwerkskammer Hamburg 

Termin: 24. – 25.01.2018 

Referent/in:  diverse 

Anmeldung: www.hamburger-vergabetag.de 
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